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§ 21 ZÄG Verschwiegenheitspflicht
 ZÄG - Zahnärztegesetz
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1. (1)Angehörige des zahnärztlichen Berufs, ihre Hilfspersonen sowie Studierende der Zahnmedizin sind zur

Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufs bzw. im Rahmen ihrer praktischen Ausbildung

anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet.

2. (2)Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn

1. 1.die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene Person den/die Angehörigen/Angehörige des

zahnärztlichen Berufs von der Geheimhaltung entbunden hat,

2. 2.nach gesetzlichen Vorschriften eine Meldung des/der Angehörigen des zahnärztlichen Berufs über den

Gesundheitszustand bestimmter Personen vorgeschrieben ist,

3. 3.die Offenbarung des Geheimnisses nach Art und Inhalt zum Schutz höherwertiger Interessen der

öffentlichen Gesundheitspflege oder der Rechtspflege unbedingt erforderlich ist oder

4. 4.Mitteilungen oder Befunde des/der Angehörigen des zahnärztlichen Berufs an die

Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten oder sonstigen Kostenträger in dem Umfang, als

dies für den/die Empfänger/Empfängerin zur Wahrnehmung der ihm/ihr übertragenen Aufgaben eine

wesentliche Voraussetzung bildet, erforderlich sind.

3. (3)Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch insoweit nicht, als die für die Honorarabrechnung gegenüber den

Krankenversicherungsträgern, Krankenanstalten, sonstigen Kostenträgern oder Patienten/Patientinnen

erforderlichen Unterlagen zum Zweck der Abrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren,

Dienstleistungsunternehmen überlassen werden. Eine allfällige Speicherung der Daten darf nur erfolgen, wenn

die Verpflichtung zur Verschwiegenheit auch für den/die Auftragsverarbeiter gemäß Art. 4 Z 8 DSGVO besteht und

Betroffene weder bestimmt werden können noch mit hoher Wahrscheinlichkeit bestimmbar sind. Diese Daten

sind ausschließlich mit Zustimmung des/der Verantwortlichen gemäß Art. 4 Z 7 DSGVO an die zuständige

Landeszahnärztekammer weiterzugeben.

(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 31 Z 8, BGBl. I Nr. 37/2018)

4. (5)Angehörige des zahnärztlichen Berufs sind zur Übermittlung der Daten gemäß § 19 Abs. 1 an

1. 1.Sozialversicherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten in dem Umfang, als diese für den/die

Empfänger/Empfängerin zur Wahrnehmung der ihm/ihr übertragenen Aufgaben eine wesentliche

Voraussetzung bildet, sowie

2. 2.andere Angehörige von Gesundheitsberufen oder medizinische Einrichtungen, in deren Behandlung oder

Pflege der/die Patient/Patientin steht, mit dessen/deren Einwilligung

berechtigt.

5. (6)Weiters besteht die Verschwiegenheitspflicht gemäß Abs. 1 nicht, soweit der/die Berufsangehörige

1. 1.der Anzeigepflicht gemäß § 21a oder

2. 2.der Mitteilungspflicht gemäß § 37 Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 (B-KJHG 2013), BGBl. I

Nr. 69/2013,

nachkommt.
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